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              13.01.2022 
Änderungsantrag      HHA 

       

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der Be-
schlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

 
Inhalt des Antrags:  Unterstützung der hessischen Heilkurorte aufgrund der durch die Corona-Krise bedingten 

finanziellen Einbußen und Schäden (Verlustausgleich) 
   Veranschlagung der GZSG-Maßnahme im Kernhaushalt 
 
Einzelplan 17 Allgemeine Finanzverwaltung 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 

Zu Kapitel: 17 20 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums der Finanzen 
Buchungskreis: 2595 

 
Förderproduktnummer lt. Leistungsplan: 12 
 
Bezeichnung lt. Leistungsplan: Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    

  
Beträge in 1.000 EUR 

 
 Gesamtkosten    
 Eigene Erlöse 5.000,0 -5.000,0 0 
 Produktabgeltung 13000,0 +5.000,0 18.000,0 

 
 
Kameraler Haushalt: 
          Beträge in EUR 

Titel Zweckbestimmung von um auf 
234 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen 312.494.000 -5.000.000 307.494.000 
381  Verrechnung zwischen Kapiteln 175.505.000 5.000.000 180.505.000 

 
Unter Berücksichtigung eines weiteren Änderungsantrags zum gleichen Titel (Kap. 17 20 – Produkt-Nr. 7) kann der Titel 
entfallen. 
 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
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Begründung des Änderungsantrags:  
 
Infolge der Aufhebung des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes zum 01.01.2022 erfolgt die Veranschlagung in Kapitel 17 20, 
um weiterhin die Hilfen für die durch die Folgen der Pandemie besonders betroffenen Heilkurorte sicherzustellen (vgl. Än-
derungsantrag „Gegenfinanzierung Änderungsanträge Kommunaler Finanzausgleich“ bei Kapitel 17 01). 
 
Wiesbaden, 12. Januar 2022 
 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

 


